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Werner A. Disler

Die Entmündigung der Medizin durch die Justiz
Beugt sich alles dem Zwang zur Wirtschaftlichkeit, wird es zur Kosten-Nutzen-Frage, ob Menschenrechte zu beachten sind oder nicht. 
Roger de Weck
Worum geht es?
Politik und Rechtsprechung erarbeiten fern von der Praxis Entscheide, die sich in sehr vielen Einzelfällen (also bei konkreten Menschen aus Fleisch und Blut) existenziell vernichtend auswirken. 
In der alltäglichen Praxis der Medizin, besonders in der Psychiatrie und in der Psychotherapie, begegnen wir Menschen, die sich in grosser Not befinden. Die behandelnden Fachleute befinden sich täglich an der Front leidender Menschen. Das ist die Arbeit der Behandlungsmedizin. Daneben hat sich, fern von dieser Front, im Hintergrund eine andere, eine zweite Medizin, die Rechtsmedizin, etabliert, welche die Arbeit der behandelnden Ärzte und besonders deren Diagnosen und Prognosen aufheben und wirkungslos machen kann. Dazu kommt das Krankenversicherungsrecht, welches den Versicherungen sogar die Möglichkeit einräumt, die Leistungserbringer, „insbesondere Ärztinnen und Ärzte, zu disziplinieren“ (Gächter, 2009, S.3). Diese Sachverhalte führen in ihrer Logik zur Entmündigung der Behandlungsmedizin und zur willkürlichen Verfügung über das Leben von Patienten durch medizinische/psychiatrische Laien (= Juristen). Die so „behandelten“ Prämien- und Steuerzahler (Patienten) verlieren damit nicht nur ihren Glauben an den Sozial- und Rechtsstaat (weil sie sich in ihrem Rechtsempfinden schwer verletzt fühlen), sondern sie werden durch dieses „Rechts“verständnis einer oligarchen Versicherungsrechts-Elite real als Sozialhilfeempfänger ausgegrenzt.


Ein Beispiel für viele (stark verkürzt)
Ein Allgemeinmediziner weist eine Patientin, die er schon über zehn Jahre als Hausarzt kennt, an den Psychiater. Nach einem Unfall ist sie deutlich wesensverändert: Seit dem Unfall hat sie ihr fröhliches, arbeitsames Wesen verloren,  ist depressiv, hat sich zurückgezogen, verlor ihr soziales Netz, geht nicht mehr aus, leidet anhaltend unter Schmerzen. Sie kann sich nicht konzentrieren, kann nicht an einer Arbeit oder einer anderen Sache bleiben, kann keinen Film sehen, kein Buch mehr lesen, ist vergesslich und hat Mühe, ihre aggressiven Impulse zu kontrollieren. Andere erleben sie als mürrisch, launisch und ziehen sich von ihr zurück. Ihr Haushalt ist für sie anstrengend, weshalb ihre Mutter für sie oft einspringen muss. Meist liegt sie einfach im Bett und versucht zu schlafen und alles zu vergessen. Der Hausarzt sagt, er kenne seine Patientin nicht mehr. Der Psychiater untersucht und beobachtet die Patientin intensiv. Er beginnt eine Behandlung über mehrere Wochen, bis er einen Bericht an die Versicherung schickt, in dem er die Sicht des Hausarztes bestätigt. Die Versicherung zahlt eigene, „objektive“ Experten. Diese kommen nach 2 Stunden Untersuchung zur Überzeugung, die Patientin „aggraviere massiv“ und sei arbeitsfähig. Die Patientin landet beim Sozialamt, weil sie arbeitsunfähig ist; ihr Zustand wird chronisch.
Ein Bundesrichter schützt Versicherungen vor Leistung
1. In der Präambel der Schweizerischen Bundesverfassung (BV) lesen wir unter anderem von der Gewissheit, dass die Stärke des Staates sichtbar wird in seinem Umgang mit den sozial Schwächsten.
2. Artikel 22 der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ lautet:

“Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Massnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel des Staates in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind.“
3. Zu den „sozial Schwächsten“ gehören unter anderen jene, die aus Gründen von Unfall oder Krankheit arbeitsunfähig geworden sind, ebenso wie jene, die als Folge eines Unfalls krank und arbeitsunfähig wurden. (Siehe unser Beispiel)

Denn sie verlieren ihre frühere gesunde Identität, 

a) weil sie ihr vorheriges Selbstbild im Zustand der Gesundheit einbüssen mussten und damit ihre menschliche Würde verloren.

b) weil sie unter anhaltendem Schmerz und anderen körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen leiden.

c) weil sie wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte weder beanspruchen noch geniessen können.

d) weil die freie Entwicklung ihrer Persönlichkeit arretiert ist.

e) weil sie die soziale Sicherheit und Zugehörigkeit eingebüsst haben, sozial isoliert leben müssen und den Sinn ihres Lebens verlieren.
4. Eine sorgfältige, umfassende und auch Einzelschicksale berücksichtigende Untersuchung zeigt, mit welchen „Mitteln des Staates“ Organisationen Massnahmen ergreifen können, um sich selbst vor Leistungen an sozial Schwache zu schützen.

5. Für solche Ziele greift die Rechtsprechung tief in die juristische Trickkiste und erarbeitet solche Winkelzüge, die Leistungen an Kranke, also sozial Benachteiligte, als rechtswidrig und Leistungsverweigerung als „zumutbar“ erscheinen lassen.
6. Die Rechtsprechung stellt sich in den Dienst der Organisationen, und unterstützt die Verweigerung von Leistungen, die Einzelnen menschenrechtlich zukommen, ja sie 
stellen sich in den Dienst  der Leistungsverweigerung zum Schutz der Organisationen wie IV, SUVA, Taggeldversicherungen, Krankenversicherungen, damit diese in speziell juristisch definierten Fällen ihre Verträge nicht einhalten und die Leistungen an ihre Versicherten nicht ausrichten müssen.
7. Unter dem juristisch eingeführten Begriff der „Zumutbarkeit“  werden die Diagnosen der behandelnden Ärzte umgangen und mit ihm operieren die Versicherungsjuristen und in ihrem Schlepptau auch Gerichte gegen die gegen die Ausrichtung von Leistungen, also gegen die Versicherten und zwar ohne gesetzliche Grundlage, was Bundesrichter U. Meyer (2009, Seite 20) sogar offen zugibt. 
8. Der spezielle Winkelzug, der hier zur Anwendung kommt, ist die willkürliche Spaltung der Medizin. Durch diese Spaltung entstanden zwei verschiedene Bereiche, die unverbunden sind und füreinander unverbindlich bleiben: Behandlungsmedizin vs. Rechtsmedizin.

9. Infolge dieser Spaltung grenzt sich die Rechtsmedizin von den medizinischen Leistungserbringern, den behandelnden Ärzten und Therapeuten, ab und übernimmt das Diktat darüber, was Krankheit ist und nicht ist, wodurch die behandelnden Ärzte als Diagnostiker entmündigt sind. Das ist ein Widerspruch in sich, weil die behandelnden Ärzte schliesslich nach ihren Diagnosen behandeln müssen. Die Folge: Anstelle der behandelnden Ärzte bestimmt letztlich die Rechtsprechung (also Juristen = Laien) über die medizinischen Diagnosen und ob diese leistungspflichtig sind oder nicht.
10. Um diese Verdrehung der Realität zu rechtfertigen, erlaubt sich die Rechtsprechung unglaubliche Übergriffe. Solche sind auch nötig, wenn Laien die Ärzte ersetzen sollen: 
Prof. Dr. Ulrich Meyer (2009, S. 20) geht von „unbewiesener Anspruchsgrundlage“ aus, die in Zusammenhang gebracht werden soll mit „anerkannten Beweisregeln“. Um klarzustellen, was anerkannte Beweisregeln sind, scheut er sich nicht, sich selbst zu zitieren: Meyer, Beweisführung, 2006. Psychotherapeuten würde diese Manier als narzisstischen Anspruch klassifizieren.
11. Ein anderer Übergriff von Professor Meyer besteht in seinem kapriziösen Umgang mit dem Krankheitsbegriff. Um den bisher angewandten und immer noch gültigen Krankheitsbegriff  untauglich und juristisch angreifbar zu machen, benützt er einen „sprachlogischen“ Trick:

Er erklärt den Krankheitsbegriff als Tautologie, weshalb der „Aussagegehalt“  und die „normative Steuerungsfähigkeit“ (sic!) dieser Legaldefinition „äusserst gering“ seien. Er selbst hat natürlich nicht die Absicht, eine „bessere“ Definition zu geben, er will ja nur die alte Definition in ihrer Gültigkeit aushebeln, um die Norm „steuern“ zu können: 
Mit der Infragestellung des Krankheitsbegriffs wird eine Grundlage geschaffen, mit Hilfe derer ärztliche Diagnosen und Prognosen ausser Kraft gesetzt werden können.

12. Folgerichtig in dieser tendenziösen Logik fragt Bundesrichter Meyer: „Was ist nun Krankheit im medizinischen Sinne?“ und er weiss auch gleich die Antwort selbst: „Die Medizin weiss es selber nicht.“ (2009, S. 13) – Mit anderen Worten, er bezichtigt die Mediziner der Scharlatanerie, die nicht wissen, was sie tun. Mit dieser Respektlosigkeit kann er zwar die Mediziner kaum beleidigen; sie sehen eher wo seine Grenzen sind, aber was verhängnisvoll ist: 


13. Professor Meyer liefert den Gerichten und den Versicherungen die Scheinargumente, mit Hilfe derer sie sich vor Leistungserbringung schützen können. 

Sein Diktum, die Mediziner wüssten nicht, was Krankheit ist, versucht er zu untermauern durch den Wandel des Krankheitsbegriffs im Verlauf der Geschichte. Das entspricht umgekehrt der Behauptung, die Justiz/die Juristen wüssten nicht, was Recht ist, weil sich der Rechtsbegriff in Verlauf der Geschichte anhaltend veränderte.
14. Prof. Meyer bemüht zu seiner Unterstützung Myriam Schwendener (2008), welche dem „sozialversicherungsrechtlichen Krankheitsbegriff auf Grund seiner leistungsorientierten Komponente eine einschränkende Funktion“ zuspricht (S. 68, zit. nach Meyer 2009, S. 13). Hier findet also die Wende statt: Nachdem verschiedenen Krankheitsmodellen rechtliche Geltung abgesprochen wurden, wird ein neuer Krankheitsbegriff eingeführt, der dem Sozialversicherungsrecht entgegenkommt und in Meyers Sinn „steuerungsfähig“ ist. 

15. Die Mittel der Organisationen, die sie einsetzen, um ihre Leistungspflicht umgehen zu können, sind vielfältig. Wir lesen es immer neu in den Medien, wie Begutachtungsinstitutionen, die von ihren Auftraggebern weitgehend abhängig sind, ihren Auftraggebern die Leistungsverweigerung empfehlen. Sie arbeiten durchwegs mit dem Krankheitsbegriff des Sozialversicherungsrechts. Der sogenannt „Versicherte“ erfährt dann, dass er plötzlich nicht mehr versichert ist. Sein Rechtsempfinden wird schwer verletzt. Professor Meyer sagt es so: „Der betroffenen Person muss klar gemacht werden, dass sie zwar aus medizinischer Sicht krank und arbeitsunfähig ist, es aber aus juristischer Sicht nicht sein soll, weil die Morbiditätskriterien nicht erfüllt sind, an deren Vorhandensein die Rechtsprechung die Leistungsberechtigung knüpft.“ (2009, S. 20)
16. Von der Spaltung der Medizin in eine Behandlungs- und eine Rechtsmedizin profitiert eine neue Gilde der Mediziner: Gewisse Mediziner sind bereit, sich gegen ihre behandelnden Kollegen in den Dienst der Versicherungen zu stellen und gegen teures Geld versicherungsfreundliche Gutachten bis zu Aggravationsdiagnosen abzuliefern. Die Versicherung scheint lieber den Gutachter als den Versicherten zu zahlen. Das rechtfertigt sich durch die Behauptung „medizinisch unklarer syndromaler Zustände ohne fassbare Befunde“ (Meyer, 2009, S. 20).
17. In Zweifelsfällen wird ein weiteres Mittel eingesetzt, das aber nicht in jedem Fall angemessen ist: Versicherungsdetektive! (Nach einer Meldung des Schweizer Radios drs1, Anfang Juli 2011, wurden im Jahr 2010 300 Betrugsfälle aufgedeckt. Gemessen an der Gesamtzahl ist dies nicht einmal ein Promille.) Dies verweist auf das Misstrauen, das den Ärzten entgegengebracht wird: Sie sind der Parteilichkeit verdächtig, während die abhängigen Experten als objektiv gelten.

Fazit

Aus der Sicht der behandelnden Ärzte und Psychotherapeuten ergibt sich ein Bild der Patienten als den sozial Schwachen, das in gewissen Fällen nur als tragisch bezeichnet werden muss. Es ergibt sich von höchster bundesrichterlicher Stelle eine Verkennung der wahren Verhältnisse einzelner Patienten aus Fleisch und Blut, die nicht einfach nur ein Haufen Papiere auf einem Juristentisch sind, denen unter dem Begriff der „Zumutbarkeit“ existenziell nötige Leistungen verweigert werden, was zu Folge hat, dass diese Patienten zwangsweise zu Sozialhilfeempfängern werden und damit ihre Würde verlieren. Zum Beispiel wird Schmerzpatienten zugemutet, ihren Schmerz willentlich zu überwinden. 
Das beweist, dass der rechtsmedizinische Krankheitsbegriff von der soziopsychischen und physischen Realität des Patienten so weit entfernt ist, dass er einerseits soziales Unrecht und andererseits Verschlimmerung der Komorbidität des Patienten unweigerlich erzeugt.

Aus der Sicht der Patienten: Sie fühlen sich absolut verkannt und verraten. Sie fühlen sich in ihrem Rechtsempfinden zutiefst verletzt, verlieren den Glauben an den Staat und beginnen, gegenüber dem Rechts- und Versicherungssystem eine feindliche Haltung einzunehmen. Das Resultat ist eine allmähliche Isolation, ein Ausgeschlossensein von der Gesellschaft. Der Krankheitsbegriff der Rechtsmedizin hat in gewissen Fällen fatale Folgen, die Patienten werden behandlungsresistent, so wie man umgekehrt sagen kann, das Sozialversicherungsrecht sei in gewissen konkreten Fällen erkenntnisresistent.
Nebenbei frage ich mich, wie es kommt, dass ein (neutraler?) Bundesrichter seine Ideen über Sozialversicherungsrecht, die einhellig von den Mitautoren geteilt werden, gemeinsam mit Vertretern der Krankenkassen (CSS und Concordia) veröffentlichen darf, während dort keine Patienten mit ihrer subjektiven Sicht zu Wort kommen konnten.

Dem Aussenstehenden ist es schwer, sich dem Eindruck zu entziehen, dass hier ein Bundesrichter als Agent der Versicherungen agiert und Zweifel an dessen Neutralität zurückzustellen. 

Patienten sind in den Berichten über Sozialversicherungsrecht nur virtuell vorhanden, sie sind Papiere auf dem Tisch der Experten. Was beim Krankheitsbegriff des Sozialversicherungsrechts fehlt, ist die tägliche Erfahrung der behandelnden Ärzte: Viele Patienten leiden an einer Krankheit, die auch den Willen betrifft. Es ist eine pädagogische Haltung, die bei den Ausführungen von Prof. Meyer zum Ausdruck kommt: „Er könnte schon, wenn er nur wollte.“  Aber die Patienten, die an Unfallfolgen und Schmerzzuständen leiden, sind regelmässig einer Störung des Willens unterworfen. Die psychotherapeutische Einsicht lautet: „Er kann nicht wollen.“ Krankheit in diesem Sinne ist ein Leiden, das der Betroffene eben nicht mit seinem Willen überwinden kann. Der Begriff der Zumutbarkeit ist ein Schuss in den Ofen, das heisst völlig daneben. Von einem Patienten also gerade das Unmögliche zu fordern, ist Ausdruck von Ahnungslosigkeit oder aber Zynismus.


Letzteres steigert sich noch durch die neuesten Entwicklungen in den Versicherungen, indem dort irgendwelche jungen Damen (z.B. eine ehemalige Vögele-Schuhverkäuferin) nach ein paar Abendschulungen als Case-Managerinnen Entscheide über Leiden und Behandlungsbedürftigkeit ihrer Versicherten durchführen. Den Patienten bleibt ihr braves Zahlen der Prämien, damit die Versicherungen weiterhin die Administration in Prunkpalästen erweitern können.

Krankheitsbegriff der Medizin kontra Vereinnahmung der Psyche durch das Kollektiv
Schon der bedeutendste Schweizer Psychiater, C.G. Jung, hat die Gefahr erkannt und davor gewarnt, dass Kollektive ihre Macht gegen die Individuen einsetzen, ihr Rechtsempfinden verletzen, statt die einzelnen zu schützen und in ihrer psychosozialen Entwicklung zu fördern:
1941 erklärte C.G. Jung bei einem Vortrag in Zürich (Die Psychotherapie der Gegenwart, GW Bd. 16, S. 103ff): „Der Totalitätsanspruch des Staates könnte es auch nicht für einen Augenblick dulden, dass die Psychotherapie sich das Recht herausnähme, einem Menschen zur Erfüllung seiner natürlichen Bestimmung zu verhelfen. Im Gegenteil müsste er darauf bestehen, dass die Psychotherapie nichts sein soll, als ein Hilfsinstrument zur Erzeugung einer staatlich nützlichen Hilfskraft“ (§ 225). Jung sah, wie die Nationalsozialisten während des zweiten Weltkrieges eben dies durch die „Gleichschaltung“ der Psychotherapie anstrebten. Jung aber fährt fort: „Auf diese Weise würde die Psychotherapie zu einem zweckgebundenen Technizismus, dessen einziges Ziel die Erhöhung der sozialen Leistung sein kann.“ (ebenda) Gemeint ist natürlich die soziale Arbeitsleistung. Hier nimmt Jung pointiert die heutige prekäre Sachlage in Bezug auf die Bedingungen von Kranken- und Unfallkassen-, Invaliden- und Taggeldversicherungszahlungen vorweg. 

Weiter sagt Jung: „Die Seele ginge ihres Eigenlebens verlustig und würde zu einer nach staatlichem Gutdünken zu verwendenden Funktion. Die psychologische Wissenschaft würde zur blossen Untersuchung über die Rationalisierungsmöglichkeiten des psychischen Apparates erniedrigt. Was endlich die Heilungsabsicht der Therapie anbelangt, so würde die geglückte totale Eingliederung in das staatliche Gefüge zum Kriterium der Heilung. Insofern aber dieses Ziel am besten durch die völlige Entseelung des Individuums, das heisst durch dessen weitgehende Unbewusstmachung erreicht werden könnte, so würden mit einem Schlag alle Methoden der Bewusstmachung obsolet, und es würde sich empfehlen, alle jene Methoden aus der Rumpelkammer der Vergangenheit wieder hervorzuholen, welche je dazu gedient haben, den Menschen vor dem Bewusstwerden seiner unbewussten Inhalte zu schützen. Auf diese Weise würde die psychische Heilkunst zum totalen Rückschritt gezwungen.“ (§ 225) – Gibt es einstärkeres Plädoyer für die gesunde Entwicklung des Einzelnen und gegen staatliche Bemächtigung des Individuums?


Wenn Schmerzstörungen (siehe unser Beispiel) und die damit immer verbundenen depressiven Störungen willentlich erreicht werden könnte, wäre Psychotherapie reine Pädagogik. In diesem Sinne fungieren heute die Sozialversicherungsrechtler als autoritäre Erzieher („Der betroffenen Person muss klar gemacht werden…“ Prof. Meyer). 

Es wäre hilfreich, wenn mehr Ärzte und Psychotherapeuten sich der Situation der Patienten entschiedener annehmen würden, um rückgängig zu machen, was in den letzten Jahren unter dem Zwang der Wirtschaftlichkeit an Mitmenschlichkeit verloren ging. Empörung ist angesagt, denn hier kann ich nur konstatieren: Es mischen sich Laien ein, sogenannte Sozialversicherungsrechtler, und sie massen sich Urteile an in einer Angelegenheit, von der sie schlicht keine Ahnung haben. 

Der medizinische und der versicherungsrechtliche Krankheitsbegriff

Um dieser Misere zu begegnen, müssen wir den von den Sozialversicherungsrechtlern (SVR) eingeführten Begriff „PÄUSBONOG“ (Jeger) genauer unter die Lupe nehmen. Damit meinen sie pathogenetisch-ätiologisch unklare syndromale Beschwerdebilder ohne nachweisbare organische Grundlage (Siehe kritisch: Gächter & Tremp, 2011). Zum ersten wird ohne Beweis vorgegeben, solche Störungen hätten keine organische Grundlage, zum zweiten, sie seien willentlich überwindbar und daher keine Krankheiten. Im Bundesgerichtsurteil (BGE 136 V 279 S. 280) wird sogar von „unerklärlichem Leidenszustand“ gesprochen! Dieser rechtsmedizinische Krankheitsbegriff basiert auf keinerlei wissenschaftlichen Untersuchungen oder Erkenntnissen, sondern auf einer „natürlichen Vermutung“ von Laien, wenn man diesen Scheinkranken den Geldhahn abdreht, würden sie schon willens sein, wieder zur Arbeit zu gehen. Wo also Medizin abgeschafft ist, wirkt fortan eine autoritäre Arbeitserziehung.
Aber hier befindet sich das Sozialversicherungsrecht auf einem fatalen Irrweg. Die Behauptung von Bundesrichter Meyer, die Medizin wisse selbst nicht, was Krankheit sei, ist absurd, desavouierend und bestenfalls versicherungsfreundlich. In Wirklichkeit weiss die Medizin immer besser, was Krankheit ist, auch wenn dies noch nicht in den medizinischen Klassifikationssystemen als Diagnose figuriert. Und die behandelnden Ärzte, Psychiater und Psychotherapeuten wissen, im Gegensatz zu den Sozialversicherungsrechtlern, wie sehr Menschen leiden, die von den Rechtsmedizinern als PÄUSBONOG abqualifiziert wurden. Je grösser die Distanz zu den Patienten, desto wahrscheinlicher die Fehlbeurteilung. Mit Meyers Definition, der bisherige Krankheitsbegriff sei eine Tautologie (Krankheit = Krankheit), schiesst er ein Eigentor, denn Krankheit ist ein Wort, das eine für alle bekannte Sache bezeichnet, so wie der Begriff Sonne keine Tautologie ist, nur weil man sagen könne, sie sei das, was tagsüber am Himmel leuchtet (Sonne = Sonne). Es gibt übrigens viele schwere Krankheiten, die zur Arbeitsunfähigkeit führen, deren Ätiologie ungeklärt ist. Ungeklärtheit der Ätiologie kann folglich kein Kriterium sein. 
Es ist hier nicht der Raum, medizinische und psychiatrische Krankheitsbegriffe zu geben. Aber ein Hinweis ist sicher berechtigt: 
a) Der Anteil der Menschen, die als Simulanten zum Arzt kommen ist gering, so wie der Anteil der Menschen, die Betrüger werden, prozentual sehr gering ist. 
b) Die Menschen, die von den SVR als PÄUSBONOG abqualifiziert werden, leiden alle entweder an Antriebs- und psychomotorischen Störungen oder an Schmerzen oder an beidem. Sie sind erkennbar am Aktivitätsniveau, der Psychomotorik und der allgemeinen Physiognomie. Antrieb ist dabei die vom Willen weitgehend unabhängig wirkende Kraft, die die Bewegung aller psychischen Funktionen bewirkt. Sie ist eng verbunden mit dem, was wir als Lebensfreude oder Vitalität bezeichnen. Bei diesen Patienten fehlt nicht nur die Arbeitsfähigkeit, sondern auch die Lebensfreude und die Liebesfähigkeit. Wenn wir dem Krankheitsbegriff den Gesundheitsbegriff entgegenstellen, sehen wir vielleicht deutlicher, was fehlt. Diese Patienten sind nicht gesund, das heisst sie sind unfähig, ein gesundes Leben zu führen: Sie sind nicht arbeitsfähig, sie sind nicht liebesfähig, sie sind nicht genussfähig, sie sind nicht beziehungs- und liebesfähig. Oft leben sie zudem in sozialen Verhältnissen, welche Krankheitsprozesse auslösen oder fördern. Wie sagte Staretz Zosima zum alten Karamasov: „Ich denke: ‚Was ist die Hölle?‘ Und ich beurteile es so: ‚Es ist ein Leiden daran, dass man nicht mehr fähig ist, zu lieben.‘“ (Dostojewski: Die Brüder Karamasov, S. 349)
c)  Aber die SVR massen sich an, zu behaupten, dies seien psychosoziale und damit „invaliditätsfremde“ Gesichtspunkte. Es ist aber extrem befremdlich, weil lebensfremd, psychosoziales Geschehen aus dem Krankheitsprozess kurzerhand auszuschliessen. Die SVR betreiben einen Rückschritt innerhalb der Medizin. Sie betrachten nicht den ganzen Menschen in seiner Lebenswelt, sondern sie betrachten den Patienten wie früher mal der Chefarzt, der bei der Visite Herrn Meyer fragt: „Na, hier haben wir ja eine Leber, wie geht’s uns denn?“ Jedoch, ist die menschliche Lebensform im Ganzen geprägt durch die Tatsache, dass Individuen nur durch wechselseitige Anerkennung zu psychischer Gesundheit und zu sozialer Mitgliedschaft gelangen können. Dem gegenüber sehe ich bei den Sozialversicherungsrechtlern nur Ignoranz. 
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